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Statut für die Kinderbetreuung in der 
Marktgemeinde Seefeld-Kadolz

§ 1 Einschreibung
(1) Der Stichtag für die Kindergarteneinschreibung ist der 15. Februar eines 
jeden Jahres.
(2) Die Einschreibung für den Kindergarten erfolgt im Zeitraum von 16. Februar 
bis 28. Februar.

§ 2 Kinderbetreuung während der gesetzlichen 
Schulzeit

(1) Kindergartenkinder

1. Die Bedarfserhebung ist rechtzeitig im Kindergarten abzugeben 
(unverzüglich nach Austeilen des Personals wieder zurückzugeben).

2. Die Kinderbetreuung ist in der Zeit von 07:00 Uhr bis 13:00 Uhr 
kostenlos.

3. Ab 13:00 Uhr erfolgt die Verrechnung gemäß den festgelegten Tarifen.

bis zu 20 Std. € 50,00
bis zu 40 Std. € 70,00
bis zu 60 Std. € 90,00
bis zu 100 Std. € 100,00

4. Für die Verrechnung ist die angemeldete Betreuungszeit maßgeblich, 
nicht die tatsächlich in Anspruch genommene Zeit.

(2) Volksschulkinder



1. Die Nachmittagsbetreuung steht maximal 10 Volksschulkindern zur 
Verfügung.

2. Bei einer Anmeldung von mehr als 10 Kindern erfolgt die Aufnahme nach 
Altersreihung.

3. Es gelten die gleichen Tarife wie für Kindergartenkinder.
4. Die Verrechnung erfolgt gemäß dem Tarif lt. §2, wobei jede begonnene 

Stunde als volle Stunde zählt.

5. Beginn der Verrechnung:
o Bei 4 Unterrichtsstunden ab 12:00 Uhr
o Bei 5 Unterrichtsstunden oder Förderunterricht ab 13:00 Uhr

§ 3 Kinderbetreuung während der Sommerferien

(1) Kindergartenkinder

1. Die Betreuung wird nach angemeldeter Zeit verrechnet unabhängig 
davon welche genutzt werden.

2. Jede angefangene Stunde wird berechnet.
3. Der Tarif beträgt 1 Euro pro Stunde. 
4. Von 07:00-13:00 Uhr wird kein Tarif verrechnet. 

(2) Schulkinder

5. Die Betreuung wird nach angemeldeter Zeit verrechnet unabhängig 
davon welche genutzt werden.

6. Jede angefangene Stunde wird berechnet.
7. Der Tarif beträgt 1 Euro pro Stunde. 

§ 4 Schlussbestimmungen
Sollten Kinder zu spät als angemeldet abgeholt werden. Wird nach tatsächlichen 
Aufwand verrechnet.

Dieses Statut tritt mit Beschluss der Gemeinderatssitzung vom 18.03.2026 in 
Kraft und gilt bis auf Widerruf oder Neuregelung.
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